
Verordnung über die berufliche Grundbildung AS 2010  
Dekorationsnäherin/Dekorationsnäher  
 
8. Abschnitt: Qualifikationsverfahren  
 
Art. 17  Zulassung  
Zu den Qualifikationsverfahren wird zugelassen, wer die berufliche Grundbildung  
erworben hat:  
a. nach den Bestimmungen dieser Verordnung;  
b. in einer vom Kanton dafür zugelassenen Bildungsinstitution; oder  
c. ausserhalb eines geregelten Bildungsganges und:  
1. die nach Artikel 32 BBV erforderliche Erfahrung erworben hat,  
2. von dieser beruflichen Erfahrung mindestens 2 Jahre im Bereich der  
Dekorationsnäherinnen EBA/Dekorationsnäher EBA erworben hat,  
3. glaubhaft macht, den Anforderungen der Abschlussprüfung (Art. 19)  
gewachsen zu sein.  
 
Art. 18  Gegenstand der Qualifikationsverfahren  
In den Qualifikationsverfahren ist nachzuweisen, dass die Handlungskompetenzen  
nach den Artikeln 4–6 erworben worden sind.  
 
Art. 19  Umfang und Durchführung des Qualifikationsverfahrens  
                          mit Abschlussprüfung  
1 Im Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung werden die nachstehenden  
Qualifikationsbereiche wie folgt geprüft:  
a. Praktische Arbeit, als vorgegebene praktische Arbeit (VPA) im Umfang von  
12 bis 16 Stunden. Dieser Qualifikationsbereich wird gegen Ende der beruf- 
lichen Grundbildung geprüft. Die lernende Person muss zeigen, dass sie  
fähig ist, die geforderten Tätigkeiten fachlich korrekt sowie bedarfs- und  
situationsgerecht auszuführen. Die Lerndokumentation und die Unterlagen  
der überbetrieblichen Kurse dürfen als Hilfsmittel verwendet werden.  
b. Berufskenntnisse, im Umfang von 2 Stunden. Dieser Qualifikationsbereich  
wird gegen Ende der beruflichen Grundbildung geprüft. Die lernende Person  
wird schriftlich oder sowohl schriftlich wie mündlich befragt. Wird eine  
mündliche Prüfung durchgeführt, so dauert diese höchstens 30 Minuten.  
c. Allgemeinbildung. Der Qualifikationsbereich richtet sich nach der Verord- 
nung des SBFI vom 27. April 20065 über die Mindestvorschriften für die  
Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung.  
 
2 In jedem Qualifikationsbereich beurteilen mindestens zwei Prüfungsexpertinnen  
oder -experten die Leistungen.  
 
Art. 20  Bestehen, Notenberechnung, Notengewichtung  
1 Das Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung ist bestanden, wenn:  
a. der Qualifikationsbereich «praktische Arbeit» mit der Note 4 oder höher  
bewertet wird; und  
b. die Gesamtnote 4 oder höher erreicht wird.  
2 Die Gesamtnote ist das auf eine Dezimalstelle gerundete Mittel aus der Summe der  



gewichteten Noten der einzelnen Qualifikationsbereiche der Abschlussprüfung  
sowie der gewichteten Erfahrungsnote. Dabei gilt folgende Gewichtung:  
a. praktische Arbeit: 40 %;  
b. Berufskenntnisse: 20 %;  
c. Allgemeinbildung: 20 %;  
d. Erfahrungsnote: 20 %.  
 
3 Die Erfahrungsnote ist das auf eine Dezimalstelle gerundete Mittel aus der Summe  
der Noten für:  
a. den berufskundlichen Unterricht;  
 
b. die überbetrieblichen Kurse.  
4 Die Note für den berufskundlichen Unterricht ist das auf eine ganze oder halbe  
Note gerundete Mittel aus der Summe aller Semesterzeugnisnoten des berufskundli- 
chen Unterrichts.  
5 Die Note für die überbetrieblichen Kurse ist das auf eine ganze oder halbe Note  
gerundete Mittel aus der Summe der benoteten Kompetenznachweise.  
 
Art. 21  Wiederholungen  
1 Die Wiederholung des Qualifikationsverfahrens richtet sich nach Artikel 33 BBV.  
Muss ein Qualifikationsbereich wiederholt werden, so ist er in seiner Gesamtheit zu  
wiederholen 


